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 Veröffentlicht am 07.09.1971

Norm

PatG 1970 §1

Rechtssatz

In der Übertragung einer - an sich bekannten - Einrichtung auf ein anderes technisches Gebiet könnte eine

patentfähige Er0ndung gelegen sein, wenn durch die Übertragung ein anderes Problem gelöst wird, es sei denn, die

anderweitige Benützung läge nach dem Stand der Technik für jeden Fachmann nahe und wäre ohne besondere

Schwierigkeiten durchführbar (Übertragungserfindung").
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Vgl auch; Beisatz: Ebenseer Lüftungsstein - Kaminformstein. (T1)
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